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8ei dem lvort „Lübecker L^olzhandel" denkt man gemeinig- 

lich an eingeführtes nordisches 6olz, das in das stark be- 

völkerte Binnenland weitergeht. Diese Lin- und Ausfuhr, 

deren Darstellrmg von zwei Seiten vorliegt (Peters, Banne- 

mann), ist aber hiernach eine für Lübecker Verhältnisse recht 

junge Erscheinung. Denn Deutschland, das noch heute zu 

mehr als einem viertel mit Wald bedeckt ist, war vor seiner erst 

im (9. Jahrhundert eintretenden Übervölkerung Holzreich 

genug für seinen Bedarf. In der Blütezeit Lübecks beschränkte 

sich demnach der bsolzhandel im wesentlichen auf Anfuhr und 

Verkauf heimischen bsolzes. Mr eine nennenswerte Ausfuhr, 

etwa in die Niederlande, lag die Lübecker Ecke mit der von 

hier nötigen Skagenumfahrt nicht eben am günstigsten. Über- 

dies waren das lNittelalter und auch noch die folgenden 

Jahrhunderte fast ängstlich bestrebt, alle Erzeugnisse der 

heimischen Umgebung in Form des sogenannten Stapel- 

zwangs dem Markt der Stadt in ganzer Lülle und damit 

zu stets erschwinglichen preisen zu erhalten. 



Die Anfänge dieses Gebrauchrechis sind schon in, 

Larbarossa-Freibrief erkennbar. Darin ist den Lübeckern 

nordwärts bis Brodten und Alütz und südivärts bis Mölln 

ein weitgehendes bsolzschlagrecht eingeräumt. Doch ist zu 

gunsten der Land- und lvaldeigentümer bestimnit, daß das 

tsolz nur zur Deckung des städtischen Eigenbedarfes ver,vandt 

werden dürfe; auch solle der Ledars nicht dadurch trüg- 

lich gesteigert werden, daß die Lübecker ihre daraus her- 

gestellten wagen und Schiffe etwa anderen verkauften. 

Lübeck übernimmt das Verkaussverbot in voller Schärfe, von 

dem Gedanken geleitet, die in Lübeck gebauten, bald als erst- 

klassig bekannten Schiffe dem eignen ksandel vorzubehalten 

und nicht den Wettbewerb anderer Städte durch deren Über- 

lassung zu begünstigen. Das Schlagrecht aber baut die Stadt 

zielbewußt dahin aus, daß alles gefällte bsolz des Trave- 

Stecknitz-Gebiets, soweit es nicht dem örtlichen bäuerlichen 

oder grundherrlichen verbrauch dient, auf den Lübecker 

Markt kommen muß. 

Der Bedarf der hansischen Stadt an bsolz war 

beträchtlich, voran standen der ksausbau — zunächst gar 

Fachwerkbau — und der Schiffbau. Die Stadt selbst be- 

nötigte große Mengen für ihre Verteidigungswerke: pali- 

saden, Brustwehren, Wehrgänge sowie für mechanische 

Großwaffen. 

Mangel trat bald an langen Dielenbrettern ein, denn 

das dafür vorwiegend geeignete Nadelholz war im natür- 

lichen Waldbestand unserer Deimat verhältnismäßig selten. 

Darum verzeichnet der Bauhof schon ^308 einen größeren 

Bestand an schwedischen Dielen. 

Der sehr reichliche Anfall von Fällholz minderen 

Wertes diente als nahezu einziger, vielbegehrter Brenn- 

stoff für Brauer, Bäcker und den bürgerlichen Winter- 

bedarf. Ein Teil davon ging durch die ländlichen Aohlen- 



meiler und ward den Schmelzstätten der städtischen isand- 

werker als Lsolzkol^le angeboten. 

Die besonders viellsolzsressendeTeerschwelerei dagegen 

benötigte wieder das harzreichere Nadelholz, und darum setzte 

sich in diesen: nahverwandten Erzeugnis bereits in srühesten 

«Seiten jener Großhandelszug vom Norden ins deutsche und 

westliche Ausnal:megebiet durch, den wir im bsolzhandel 

selbst anscheinend erst unverhältnisrnäßig spät eintreten sehen. 

)m Lübecker Urkundenbuch und den Stadtbüchern ist 

vom tsolzhandel kaum die Rede und dann nur von seltenen 

auswärtigen Nolzgeschästen, die etwa Alappholz- oder 

Wagenschotteinfuhr aus Danzig, oder eine Libenholzsendung 

aus Ostpreußen zur Rogenherstellung betreffen, auch wohl 

eine Beiladung solchen Wertholzes - es war Brauch, die 

Gracht so vielfältig wie möglich zu rnischen — nach dein 

Brügger Stapel. Nur in diesen Fällen betraf ja der tsolz^ 

Handel die großen Rausmannshänser und ihre vielfältigen, 

durch Bucheintragung gesicherten Gemeinschaftsgeschäfte. 

Ankauf und Anfuhr aus der Umgegend aber waren auch dem 

kleinen Bürger zugänglich; daneben fuhren die Bauern selbst 

mit ksolz wie mit Korn oder wolle zu Markt. Das in den 

Wäldern auf dem Staunn gekaufte Nutzholz ließ der städtische 

Bürger oder Kaufmann durch seine oder durch ländliche 

Arbeiter fällen, in die Flüsse wälzen und zur Windelpforte 

unterhalb der Lffengrube flößen, von wo vor allem die für 

den Bauhof bestimmten Stänrme zum Behauen oder zum 

Brettsägen aus den Sagehoff, den heutigen Großen Bauhof, 

geschleift wurden. Stab- und Brennholz holte man sich, 

soweit nicht wagerrfracht in Betracht kani, auf eigenen Fluß- 

kähnen oder gab es solchen als Frachtgut mit. 

)n Einzelheiten wird das Bild erst unr Z500 greifbar. 

Seit 146Z liegen Zeugnisse vor, daß die Stadt auch südlich 

von Mölln die Nutzholzabfuhr nach anderen Städten, z. B. 
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nach Lüneburg mit seiner bolzfressenden Saline, zu lnndern 

suchte, obgleich die Delvenau zur Elbe floß. Lter städtische 

Vogt in Mölln niachte nicht ol^ne Grund geltend, daß die 

urrgefügen Stämme, wenn sie von den ksuden, den wenigen 

sandig-trockenen Landeplätzen in der wiesenniederung, in 

den „Graben" gelassen wurden, diese mit großen Kosten 

geschaffene Scheitelstrecke des Kanals sowie auch die Schleusen 

schädigten. Lr belegte die Flöße mit Beschlag; nur für solche 

nach Lübeck ließ er Ausnal?men zu ... 

Auf den Flüssen oberlialb der Stadt liatte je eine 

Gruppe Flußschiffer oder „Böter" das Gewohnheitsrecht der 

Alleinfahrt durchgesetzt, sowohl auf dem „Gldesloer Strom", 

der Gbertrave, wie auf der lvakenitz und der Stecknitz. Diese 

übernahmen gern die öolzanfuhr für die Bürger, um so 

mehr als sie in der zunehmenden Befahrung ihres Gewässers 

mit Ligenfahrzeugen von Bürgern verschiedenen Standes 

einen Einbruch in ihre wohlerworbenen Rechte fürchten 

mochten. Zlllerdings konnten sie das bsolz, rvenn sie ihre 

kfauptfahrt nach Mldesloe oder Ratzeburg nicht aufgeben 

wollten, nur bei der Rückfahrt und nur, soviel die Rückfracht 

dann j)latz ließ, an Bord nehmen. Darum fand bald eine 

Abspaltung der holzfahrenden Böter statt, die nun viel 

häufiger und regelmäßiger fahren konnten. Es ergab 

sich, daß sie allmählich, schon um niemals leer fahren zu 

brauchen, von den ihnen bekanntgewordenen Grundeignern 

selbst Bäume ankauften und das bsolz auf ihren Schiffen 

den Lübecker Kleinbürgern zum Kauf anboten. Aus den 

Lsolzfahrern wurden auf diese Weise ifolzkäufer, kleine 

Kaufleute, die zugleich Bootseigner und Schiffer waren. 

wir können diese Entwicklung rückschließend ablesen 

aus der: zahlreichen Aktenbünden, die die Bereinigung des 

Verhältnisses der beiden Gruppen auf der Trave und be- 

sonders auf der Stecknitz zum Inhalt haben. Bei dieser zum 



Teil künstlichen Wasserstraße lagen die Dinge besonders ver- 

wickelt. Die Stecknitzfahrer waren Angestellte, „Knechte", 

der inr Kollegium der „Salzful;r" vereinigten Kaufleute und 

konnten nur mit deren Genelimigung oder zum mindesten 

deren Duldung für andere Rechnung Lsolz fahren. Dabei 

war ihr ,^ahrtziel Lauenburg weit, die Fahrtdauer durch die 

Schleufenaufenthalte lang und die Möglichkeit der Zuladung 

auf der Rückfahrt gering und unbestimmt; das heißt, gerade 

auf der Stecknitz war die Absonderung einer holzfahrenden 

Gruppe besonders nötig, wenn man nicht das Eindringen 

einer fremden Gruppe auf dem Kanal in Kauf nehmen 

wollte. So haben fich Salzführer und Stecknitzfahrer 

unr 1^5t2 damit abgefunden, etwa dreien aus deren Zahl 

die Lsolzfuhr zu überlaffen. Diese mrrßten sich wohl oder 

übel von der Salzfuhr löserr; sie fuhren ja nur für andere 

Rechnung. Es war natürlich, daß sie entfprechend dem Bei- 

fpiel der ksolzfahrer auf den anderen Flüffen eigene Schiffe 

hielten und ebenfalls zu ^olzkäufern wurden. Aber sie 

mußten doch die Schleusen mitbenutzen, deren Erhaltung 

und oft kostfpielige Ausbefserung den Salzführern oblag! 

Es kann daher nicht wundernehmen, daß diefe sie nicht 

ganz aus den Lsänden lassen wollten. )m Falle von Fracht- 

raummangel mußten sie gleich ihren früheren Genosfen die 

Salzfahrt nach Lauenburg antreten. Sie blieben bis 

auch den Altesterr der Stecknitzfahrer unterstellt —, obwohl 

sie felbständige ksändler und diefe „Krrechte" waren! 

Bei den Travefahrern und den wakenitzschiffern 

lagen die lierhältrüsfe einfacher. Lfier find die Lsolzkäufer 

mit den übrigen 2lmtsbrüdern bis ins Jahrhundert in 

je einem Anit vereinigt geblieben. 

Inzwifchen hatte der Verkauf aus den Booten, die 

dazu an der urittleren Mbertrave bzw. am Ahmhof bei den 

Lsüxterdamm'lvasserkünsten anlegten, zu nmncherlei lln 
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zuträglichkeiten geführt. Zonrmer konnten die lholz- 

fahrer ihre Ware nicht loswerden und iin lferbst nicht genug 

Heranschaffen. Lin Lagerplatz am Gestade war unbedingt 

vonnöten. Auch die bürgerlichen lläufer sehnten übersicht- 

liche Lagerung herbei, denn im engen Raum des Schiffes 

war nicht festzustellen, ob nicht Holzscheite kürzeren Maßes 

und mangelnder Güte zwischen die übrigen gesteckt waren. 

Der Rat war zunächst abgeneigt. Am Gestade vor der 

Stadtmauer dursten keine großen Massen lagern, damit 

nicht ein ^eind darübersteigend die Mauer erklettern könne. 

Zwar baute man seit dem Vordringen der .Feuerwaffen an 

einem jenseitigen Wallschutz, aber immer noch war für die 

Gbertrave die Mauer die einzige Sicherung. 

Darum erneuerte der Rat 1^540 das verbot, waren 

anl Gestade länger als drei Tage und zwei Rächte liegeir zu 

lassen. ward es für den lholzhandel besonders ausge- 

führt und in den Airchen verkündet: „Dewile ... sick etliche 

understaan, Rernsholt und Ruholt by der Traven twüschen 

dem Bome und der ksolstenbruggen an de Mure uptosetten 

or to sagende (oder zu sägen), dardorch de Mure beschwert 

und beschedigt ward, so geboden T. T. Radt ernstlick, ... 

datsülve b^mnen dre weken von dar weqtobringen ... wer 

von solchein ksolte .. . aldar beschlagen, dat will L E. Radt 

to gemeiner Stadt Beste antasten und gebruken taten ..." 

Erst nachdem der Bau des sogenannten Moorwalls 

um tS46—60 der Gbertrave einen gewissen Außenschutz 

gewährte, gab der Rat den beiderseitigen wünschen nach. 

Er ließ Lagerung zu, bestellte zugleich beeidigte ksolzmesser 

und Lsolzwraker, die die Güte zu priifen hatten, und ver- 

ordnete überdies „veer geschworene ksoldtsetters, de dat 

lsoldt recht setten schoten, und wenn einer hart Lsolt gekosft 

... hefft, dat weke, olmige, smnt den großen Anasten ..., 

ok dat, was an gebarender Lengede to kort is, vermöge eres 



»Lides dornt scheten." )n demselben Pergament von t57Z 

wird verlangt, „dat die geschworne Meter und poltwraker 

allwege, wenn de Koope des poltes geschützt, daran, bv und 

äwer (daran, dabei und darüber) sin schölle und sehen, dat 

idt polt under und bawen gelike gut sy." Das Aufsetzen in 

den Schiffen soll so geschehen, „dat man mit Bequemlicheit 

twischen beide Regen dorchsehen kann," und „tho Lande" 

soll es „also gesettet werden, darnnt datsulve so woll achter 

als vorn besichtiget werden kann." Die Gebühr für das Auf- 

setzen wird zwischen Verkäufer und Räufer geteilt; die für 

die Güteprüfung fällt dem Räufer zur Last. 

Ein Gesuch der Stecknitzholzkäufer bei der wette 

um (59z läßt erkennen, daß hier die Entwicklung in der 

Richtung auf ein selbständiges Amt hin fortschritte gemacht 

hat. Sie bitten darin, ihre Zahl entweder auf drei, sonst auf 

acht festzusetzen, mindestens aber weiteren Andrang durch 

ein Antritts- oder Einkaufsgeld zu erschweren, erfolgt 

dann die erste Loslösung von den Stecknitzfahrern. Der ver- 

zwickten Verhältnisse halber wird beiden Gruppen ein In- 

spektor namens Sweder poyer vorgesetzt. Die Bitte der 

fünf Stecknitzholzfahrer von (6-(0, ihnen doch gleich den zehn 

Traveholzfahrern zwei eigene Älteste zu gewähren, hat keinen 

Erfolg. Wohl aber findet, um den dauernden Streitigkeiten 

der beiden Stecknitzgruppen ein Ende zu machen, (643 vor 

der wette eine Trennung der Aufgabengebiete statt: Die 

polzkäufer sollen fortan nur polz und niemals mehr Rauf- 

mannsgut fahren, die Salzschiffe der Stecknitzfahrer bleiben 

dagegen bei ihrer ursprünglichen Gerechtsanre, Salz und 

Raufnrannsgut zu befördern; sie behalten ferner ihr altes 

Vorrecht, auf jedem Schiff zwei faden polz für den eignen 

Bedarf heinizuholen, dürfen auch nach wie vor im perbst 

eine volle Ladung Brennholz heranbringen, die sie sich seit 

alters den Pastoren des Doms zu liefern verpflichtet haben. 
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Leim passieren der Schleusen sollen die ksolzfahrer, da sie 

zu deren Untertialt nichts beitragen, warten, bis die Loote 

der Salzfuhr sie benötigen und dann mit diesen durch- 

schlüpfen. Zum Rrautschnitt sind sie gleich den Stecknitz- 

fal^rern verpflichtet. 

erl^ielten sie dann durch den Rat eine besondere 

Mrdnung, die sie als „Rolle" bezeichnen, und damit die 

Anerkennung als selbständiges Amt. Aus den sieben 

Punkten der Mrdnung ist bemerkenswert, daß Bürger nur 

für sich selber Lsolz einkaufen, es aber nicht weiterverhandeln 

dürfen, insbesondere sollen ,^remde vor den Lsolzkäufern 

zurückstel;en. Zum Anfahren allerdings dürfen die Bürger 

— und das ist später eine Muelle großen Ärgernisses — 

nelpnen, wen sie wollen! 

Gleichzeitig ist auch die,^rage des Lsolzlagerns vor der 

Mauer zu einer festen Lösung geführt. Jetzt, da die große 

Umwallung vollendet ist, hat der Rat nicht nur nichts gegen 

die dortige Lagerung, er läßt vielmehr selber umfriedete 

Lagerplätze, sogenannte Rähme, vor der Mauer Herrichten 

und verpachtet diese auf Lebenszeit an die Trave- und 

Stecknitzholzkäufer. Da die Mauerpforten noch immer nachts 

geschlossen werden, lagert das ksolz dort diebessicher. Auch 

den Stecknitzfahrern wird der Erwerb einiger Rähme ge- 

stattet; sie setzen es sogar durch, daß sie das ihnen zustehende 

kfolz, soweit sie es nicht verbrauchen, dort verkaufen dürfen. 

Da alle Rähme bald in Lsänden der drei Gruppen sind, 

scheidet ein etwaiges Eindringen anderer Bürger in den 

Brennholzhandel von vornherein aus. 

Bereits ist eine entsprechende Lsolzordnung für 

das bfüxtertor, das heißt für die wakenitzholzfahrt, zu- 

stande gekonrmen. Richt nrehr als zwei bis drei schiffe 

sollen daran teilhaben; als Käufer haben die Rotbrauer, die 

Besitzer der nahen Lrauerwasserkunst, den Vorrang; beim 



Auswerfen und Aufsetzen sollen Lfolznresser zugegen sein, 

derren ein angehängtes Lisennraß zur l^ersügung steht; ein 

Kauf vor der Landung, etwa schon in Ratzeburg, darf nicht 

erfolgen, auch nicht durch Vermittlung der Messer; es ist 

ein der wette verpflichteter Aufschreiber anwesend. 

Die Travefahrer konnten sich einer „Rolle" schon 

von tsgz her rühmen. In dieser ist aber eine Scheidung der 

Aufgaben noch nicht vorgesehen. Die „Mrdnung", als die 

man sie nur ansprechen kann, richtet sich besonders gegen 

den Wettbewerb aus Mdesloe stammender Röter, denen vor 

allem die Lsolzsahrt nach Lübeck verboten wird. Den Trave- 

fahrern wird auferlegt, nur mit eignen, nicht mit hinzu- 

gemieteten Booten zu fahren. 

tögs drohen drei Alterleute, die sich alle als bsolz- 

käufer bezeichnen, mit dem Rücktritt, da einige Amtsbrüder 

dem verbot zuwider Stecknitzschiffe gemietet haben. 

t60Z wird, ähnlich wie bei den anderen Gruppen, die 

Mrdnung durch eine dem Wunsch des Amtes entstamniende 

„Beliebung" ergänzt, die die bsöchstzahl der Schiffe für jeden 

aus drei festsetzt und gegenseitiges Überbieten beim bsolzkaus 

untersagt. 

t62t wird der Gegensatz zwischen beiden Gruppen aus 

der Trave zuerst offenbar. Die Böter haberi den Wunsch, 

wenn sie leer von Mldesloe zurückfahren müssen, eine ge- 

wisse Ladung ksolz mitnehnren zu dürfen; die Lsolzkäuser 

lehnen das ab, und die wette pflichtet diesen bei. Der Rat 

gestattet ihnen dagegen, bis zu to ^aden heimzuführen; 

jedoch dürfen sie kein Dolz selbst kaufen und verkaufen. 

t666 finden wir die Ljolzkäufer im Angriff. Sie haben 

keine Gracht für die Bergfahrt und möchten in ihren größeren 

Schiffen Kaufmannsgut nach Mldesloe bringen, da doch oft 

dieware lange auf die drei vorhandenen Böter warten müsse. 

Aus der Gegenschrift der Böter ist die Darstellung bemerkens- 



wert, ihre Vorfahren hätten sich erst nach dem Eingehen des 

Alster-Beste-ä<anals statt flachbodigerSchisseBöte angeschafft, 

die jetzt nur ein Drittel der Tragfähigkeit besäßen wie die 

Üolzkäuferschiffe. 

scheidet die Wette auch hier die Aufgaben. Äe 

gesteht den Lsolzkäusern die Verladung von Miihlengut nach 

Mldesloe zu, jedoch ist solches, das nach lhamburg weiter- 

gehen soll, ausgenommen und bleibt den Bötern allein. 

Diese diirfen sortan nur mehr einmal im Jahr Ljolz als 

Rücksracht nehmen, dann aber zwei bis zehn oder auch noch 

rnehr ^aden; wegen des Kaufes sollen sie dabei in Einver- 

nehmen mit den bjolzkäufer-Altesten Handel?:. (Arrscheinend 

sind unter den Ältesten des gemeinsamen Amtes immer noch 

wie t5y8 die ^olzkäufer vorherrscherrd.) 

Damals, nach dem Schluß des Dreißigjähriger: Krieges, 

aber auch schon vor seinem Beginn, brachte der Arrfschwung 

der Gutswirtschaften — die in Mecklenburg bekai:ntlich den 

größten Teil des Bauerntums aufsogen — eine zweite 

große Rodezeit in Nordelbinge:: mit sich. kjier ward 

der Wald so riicksichtslos gelichtet, daß sich Schleswig-bjolstein 

heute mit einem Drittel der durchschnittliche:: deutschen 

Bewaldung begnügen muß. 

Die Menge des angebotenen Brennholzes wuchs in 

diesen Jahrzehnten so riesig a::, daß bald ^22 5jolzkä::fer- 

und 25 Steck::itzsahrer-Rähme der: ganze:: Raum von der 

Esfe::grube bis zur pagönirienstraße in Anspruch nahmen. 

Ja, durch die bjolste::brücke fuhren t65t die kjolzkä::ser und 

belegten das Gestade zwischen dem innere:: bsolstentor und 

„der Br::nstraten Orde," das merkwürdigerweise ::iemals 

vom bsasenbetrieb beansprucht worden war. Gb es in: 

Volksbewußtsein noch ::ach alter, dunkler Erin::er::::g zur 

Gbertrave gerechnet ward, deren j)etrikirchspiel ebenfalls 

bis zur Braunstraße reichte? Die bjolzkäuser haben auf 
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diesen Platz allerdings bald verzichtet oder verzichten 

müssen. 

Melir nnd melir traten dann die Güter als Selbst 

Verbraucher auf, um die ,^lut des anfallenden Brennholzes 

zu verwerten: Sie gründeten Glashütten, Rupferhämmer 

und andere Betriebe. Das Überangebot an Nutzholz aus 

den mit Leibeigenenhilfe niedergelegten und in Acker oder 

Meide verwandelten Gutswäldern aber drängte über alle 

Beschränkungen hinweg zum Export. 

Die Stadt kämpfte lebhaft um das Stapelrecht. 

Sie bestimmte in ausdrücklicher Wiederholung t60Z: tfier 

gebaute ^Schiffe dürfen binnen vier Jahren nicht verkauft 

werden. Bier geschlagenes kfolz: „Lichenbretter, Bauholz, 

Inholz, Pipenholz, Bernholz, Stabholz u. dgl., das dieser 

Stadt Strönre, die Trave unten und oben, auch die Stecknitz 

berüret, darf durchaus nicht abgeführt werden. Mas aber 

se(h)ewärts anheer gebracht", — und das ist, so klar aus- 

gesprochen, eine Neuerung — darf nach Zollabgabe lchiaus! 

Damit ist also der „Lübecker bfolzhandel" im eingangs er 

wähnten Sinn bereits vorhanden. Zhrn stand übrigens 

bereits seit vor xsoo die halbe jenseitige Laftadie mit der 

wrakbude zur Verfügung. 

Aber so scharf der Nat darauf hielt, das heimische 

lholz auf den heimischen Markt zu zwingen, er mußte zurück- 

weichen, wenn er es mit dem dänischen König als holfteini 

schem Gutsbesitzer zu tun hatte. Lhriftian IV. erklärte 

unverblümt: „Nicht nur, was wir durchzustatten begehren, 

sondern auch was zu eurer und eurer Bürgerschaft Not- 

durft in der Stadt gebraucht wird, kommt großenteils aus 

unserm Fürstentum bsolftein, und wenn wir die Zufuhr 

von da sperren ließen, würde ohne Zweifel bei euch überaus 

großer Mangel entstehen." Er drohte also mit dem Boykott 

als Gegenschlag. Zn solchen Fällen, die auch und xssg 



eintreten und' ein anderes Mal die um Reinfeld begiiterte 

Sonderburger Seitenlinie des Lürstenl^auses betreffen, hilft 

sich die Stadt mit einer ausnahmsweisen, einmaligen Be- 

willigung, läßt auch den Bauhof, die Bretlingsbehörde — 

die zu pfählen und Bohlwerken sonst immer viel Lsolz 

braucht — und die Schiffbauer erklären, daß sie im Augen- 

blick nichts benötigen und verwahrt sich gegen „Konse- 

quenzen". 

Lübecker und Lsolsteiner Kaufleuten dagegen bewilligte 

7nan die gleichen Ausnahmen selten, selbst wenn sie den 

diplomatischen Einfluß ihrer Abnehmerländer, etwa der 

holländischen Generalstaaten, einschalteten. Als t66S 6. 

Mörger heimisches bfolz nach Bolland schicken wollte, er- 

hoben Tischler, Schiffs- und Bauszimmerleute, Spinnrad- 

und Blockmacher, ^olzkäufer und Stecknitzfahrer erfolg- 

reichen Einspruch. Auch die Ausfuhr des an der Untertrave, 

der Stepenitz und der Maurine mrfallenden Lsolzes ließ die 

Stadt nicht zu. kfier erstrebten die Traveholzfahrer und 

sogar die Stecknitzholzkäufer bis an den Travemünder 

lvasferbaum ein ähnliches Vorrecht, wie auf den „oberen 

Strömen" und haben es schließlich durchgesetzt. 

)m t8. Jahrhundert steht die tfolzfuhr unter entgegen- 

gesetzten Vorzeichen. Die tfochflut des tfolzangebots ist 

verebbt, lvenige Generationen haben genügt, Schleswig- 

lqolstein aus eitlem waldreicher! zu einem waldarmen Land 

zu machen. t^l2 ist bereits von Brennholzzufuhr über See 

die Rede. ,^ür dieses und das von der Untertrave Lferauf 

kommende bürgerte sich ein weiterer Verkaufplatz bei der 

Engelsgrube ein, zeitweilig auch einer nahe der Becker- 

grube, den aber die wette verwies. 

Mit der geminderten Verdienstmöglichkeit nimmt der 

Wettbewerb der einzelnen und der Gruppen schärfere 

^ornren an. Das Mißverhältnis zwischen der großen 



!7acbfrage und dem kleinen 2kngebot füt;rt zu j)reissteige- 

rungen, die wiederum Bevölkerung und Rat gegen die 

k^olzfahrer einnehmen. 

Ls ist erklärlich, daß die Fahrergruppen gegen jedes 

Eindringen in ihren Bereich schärfer vorgingen. Das mußte 

t68t der Werkmeister von St. petri erfahren, als er Ziegel 

aus Schenkenberg mit eignen Booten holen wollte. Er ver- 

sprach feierlich, künftig den Bolzfahrern, die die Beschwerde 

eingelegt hatten, die Ziegelfuhr zu überlassen. Diesen, die 

sie nun überall als Vorrecht beanspruchten, wurde sie, ebenso 

erklärlich, hernach auf Grund des Vergleichs von t643 durch 

die Stecknitzfahrer streitig gemacht. 

Eine Verfrachtung heimifchen Teers durch bfolzfahrer 

rief die Schonenfahrer und andere Kompanien auf den Plan, 

um ihnen solche offenbare Kaufmannsware wieder zu ent- 

ziehen. Bezüglich der Ziegelsteine und der Eichenlohe be- 

haupteten die bfolzkäufer aber das Fnhrrecht, da beides eben 

nicht als Kanfnrannsgut anzusprechen sei. 

Mancher Streit bricht darüber aus, daß Bürger, 

denen eigner Bolzkauf ja freisteht, oder gar einzelne 

Amtsbrüder und deren Sippenangehörige den kfolzfahrern 

Bäume, um die sie schon mit den Grundeignern gehandelt 

haben, vor der Rase wegkaufen. Auch gegen die Genossen 

von der wakenitz gilt es vorzugehen, als diese außer ihrem 

Büxterdammlager eins an der kleinen Tastadie, dem Gegen- 

ufer der Obertrave, mieten und beziehen wollen. Selbst 

auf den Flößen duldet man keine 2lmtsfremden. Städtische 

Beamte, selbst wenn sie aus den eignen Reihen hervor- 

gegangen sind, wie der „Bauhofschiffer" Binr. Koop 

oder der „Bäumer und Zöllner", werden nicht nur aus der 

Travefahrt verwiesen, sonderrr ihnen wird auch etwaiges 

Flößen untersagt. Dem Zingelschließer am Mühlentor macht 

man t728 sogar daraus ein verbrechen, daß er Bauernfracht- 



wagen für Güter auf Lfamburg vermittelt und so den Trave- 

schiffern die Fracht nach Mldesloe gemindert habe. 

Bei jeder Aufnahme ins Amt machen die Mitglieder 

große Schwierigkeiten, um keinen neuen Mitbewerber an 

dem kargen verdienst zu erhalten. Bei den Travefahrern 

z. B. ist eine „usance", die sie nicht „löchericht gemacht" zu 

sehen wünschen, daß der Sohn eines Mitgliedes nur dann 

aufgenornmen werden darf, wenn er sich noch nicht beweibt 

hat; Einheirat ins Zlmt kann nur durch Verbindung mit der 

lvitwe, nicht etwa der Tochter eines Amtsbruders erfolgen. 

Ein ksinüberwechseln von einem Amt ins andere, etwa von 

der Stecknitz- zur Travefahrt, wird nicht gern gesehen. 

)n der Regel achtet die wette als Polizei auf die 

Befolgung der bestehenden Gebräuche; der Rat hingegen ist 

aus Rücksicht auf das Wohl aller Bürger gelegentlichen 

Durchbrechungen nicht abgeneigt. 

Die Prozesse zwischen den verwmrdten Gruppen, 

insbesondere zwischen Stecknitzfahrern und Lsolzkäufern aus 

der Stecknitz, aber reißen nun überhaupt nicht mehr ab und 

hinterlassen immer dicker schwellende Aktenbündel. Da be- 

haupten die Stecknitzfahrer, für Rechnung der Salzführer sei 

ihnen gelegentlich eine volle 6olzsracht gestattet, denn in 

dieseni Falle sei das ksolz ja Raufmannsgut. Die Lsolzfahrer 

bestreiten das nicht nur, sondern beanspruchen auch be 

arbeitetes isolz und selbst Möbel für sich, — es sei ja polz! 

Als endlich ein vergleich zustande kommt, der alles polz den 

Bolzkäufern, die Möbel aber den Stecknitzfahrern zuweist, 

wendet sich das Salzfuhr-Aollegiunr dagegen und bestreitet 

„ihren Knechten" das Recht, über die doch von ihnen, den 

Kaufleuten, zu bestimmende Fracht mit anderen vergleiche 

abzuschließen! 

Aus den Prozeßakten von t770 bis ergibt sich 

unter anderem, daß sich die Stecknitzfahrer, dem Beispiel der 
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Travefabrer folgend, gegen die öolzkäufer durch Festlegung 

eines Lchiffsnraßes gesichert haben, das diesen die Befahrung 

der schrnaleren und flacheren Mberläufe ihrer Gewässer un- 

möglich nracht. Das „rechte Maß" für einen Lsolzkahn auf 

der Stecknitz fall — angeblich feit den ältesten Zeiten - 

<^uß Länge und t3 ^uß Breite fein, während die oberen 

^chleufen und die Scheitelftrecke nur für Schiffe von 66 Fuß 

Länge und llV3 ^uß Breite zugänglich find. Obertraven- 

holzkäl^ne sollen sogar 78 Fuß lang und Fuß breit sein. 

Dadurch sind den bsolzfahrern, die sich noch ^6^6 als die auf 

Lauenburg fahrenden Lsolzkäufer unterzeichnen konnten, nur 

noch die stadtnäheren Wälder erreichbar, von der wette 

unterstützte versuche, das Längenmaß wenigstens auf 70 Fuß 

zu ermäßigen, werden von der Gegenfeite fiegreich abge- 

fchlagen. Auf drei vierteln der Ranalstrecke haben damit die 

Stecknitzfahrer das bsolzfuhrrecht erlangt, das ihnen fchor: 

^766 auch ausdrücklich als „unbenommen" bestätigt wird. 

Sie sind dadurch in der Lage, auf der Delvenau und sogar 

der ihnen eigentlich versagten Elbe Lsolzhandel zu treiben, 

wünschen auch einmal sogar für Llbholz freie Durchfuhr durch 

Lübeck und Verkauferlaubnis ins Ausland! 

Die Zeitstimmung ist nämlich inzwifchen eine 

andere geworderr, wie fchon im Stadtbild die schmucken 

jungen Alleen auf den einst fo strengen Linien der Wälle 

anzeigen. Man hat erlebt, daß Lübecker Schiffe Lsolz von 

Schweden nach Frankreich brachten — unter Umgehung des 

Lübecker Lsafens mit feinen immer wieder drohenden Aus- 

fuhrverboten. Die „Ausnahmen" im Durchfuhrverbot sind 

schon Regel geworden: bsolfteinische Adelige haben die Be- 

willigung so gut erhalten wie königliche Lsolzsendmrgen zum 

Uopenhagener Ariegsschiffbau. Selbst dem Ratzeburger 

Kaufmann Rohrdantz wird erlaubt, ksolz auf der wake- 

nitz bis an den Burgtorrücken und über diefen beim Welt- 
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iierschen Garten an die Trave schaffen zu lassen, rvenn er es 

nur vor der Ausfuhr durch Lübecker zuhauen läßt. 

Für die kolzkäufer wird es zürn Schicksal, daß bei der 

Knappheit des Angebots die Brennstoffpreise steigen. Der 

Rat erweitert eine Lücke nach der andern in ihren gewor- 

denen Rechten, urn durch vermehrten Wettbewerb die preise 

wieder zu drücken. Das )ahr ^796 vollendet den Niedergang 

der „ksolzfuhr". Da verordnet der Senat „in Betracht des 

jetzt wiederum zu einer übermäßigen bsöhe gestiegenen isolz- 

preises und fast besorglichen Mangels vor Eintritt des 

Winters ... daß dem Kaufmann und Bürger überhaupt 

unverwahret sey, neben den Lsolzkäufern ... Brennholz 

hierselbst zu verkaufen; derselbe zum Transport ... seiner 

eigenthümlichen Schiffe ... sich bedienen könne; daß dem 

Bürger freystehe, ... das ... Brennholz ... zu lagern", 

wozu gegebenenfalls die wette nicht belegte Rähme zu- 

weisen soll. 

Doch hebt man, um jeder Entwicklung gewachsen zu 

sein, keine der bestehenden Ordnungen ausdrücklich auf — 

daß es sich um „Rollen" handelt, wird von der Universität 

lheidelberg in einem angeforderteir Gutachten wenigstens 

den wakenitzfahrern ausdrücklich bestritten —, erkennt auch 

gegenüber den Ballastbötern 1^809 und tS30 noch einmal das 

Dorrecht der Trave- und Stecknitzholzkäufer auf der Unter- 

trave an; aber um ^842/44 ist es mit den Sonderfahrtrechten 

auf den Wasserstraßen in Deutschland vorbei, und um t852 

wird endgültig jegliches Lagerrr von Brennholz am nunmehr 

mauerfreien Gestade verboten. Die Brennholzzufuhr er- 

lischt ohnedies durch den zunehmeirden verbrauch von 

Steinkohle. 
t)auptquellen der Darstellung waren aus dem Archiv der tsanse- 

stadt Lübeck die Senat-akten über vurchful^r, bsolzkiandel, Stecknitz, Trave 
und Lravefaluer. 
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